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§ 3 WohnVergV 2016
Verrechnungsfläche

 WohnVergV 2016 - Wohnungsvergütungsverordnung 2016

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Die Verrechnungs/äche setzt sich aus der Nutz/äche der Räumlichkeiten (Gesamtboden/äche abzüglich der

Wandstärke) und der halben Fläche von Balkonen, Terrassen und Loggien zusammen. Keller und Dachbodenräume,

soweit sie ihrer Ausstattung nach nicht für Wohnzwecke geeignet sind, sind bei der Berechnung der Nutzfläche nicht zu

berücksichtigen.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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